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§ 31 ZÄG Freier
Dienstleistungsverkehr

 ZÄG - Zahnärztegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringerin bei der Meldung gemäß Abs. 2

1. 1.

Verstößt der/die Dienstleistungserbringer/Dienstleistungserbringerin gegen diese P ichten, so hat die

Österreichische Zahnärztekammer dies unverzüglich bei der zuständigen Behörde seines Herkunftsstaats

anzuzeigen.

1. (4) Die Österreichische Zahnärztekammer hat Staatsangehörigen eines EWR-Vertragsstaats oder der

Schweizerischen Eidgenossenschaft, die den zahnärztlichen Beruf in Österreich ausüben und in die

Zahnärzteliste eingetragen sind, zum Zweck der Dienstleistungserbringung in einem anderen EWR-

Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft auf Antrag eine Bescheinigung darüber

auszustellen, dass der/die Betreffende
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